
 

Sitzungsvorlage 

150/067/2023 

 

Amt/Abteilung: 

Brand- und 

Katastrophenschutz 

Datum: 16.10.2023 

Aktenzeichen: 

150 - ELW 1 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 23.10.2023 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 31.10.2023 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel für den Brand- und 

Katastrophenschutz zur Beschaffung von Beistellungen für den 2022 beauftragten 

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss stellt außerplanmäßige Mittel in Höhe von 15.000€ im HH 2023 auf 

dem Konto 12601.071208 zur Beschaffung von Beistellungen für den 2022 beauftragten 

ELW 1 zur Verfügung. 

 

 

Begründung: 

Der 2022 beauftragte Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) sollte ursprünglich in 2023 geliefert 

werden. Aufgrund Lieferverzögerungen beim Fahrgestell musste der Aufbauhersteller 

den Zeitplan anpassen, sodass der Fahrzeugausbau voraussichtlich in der KW 10/2024 

beginnt. Damit die Arbeiten beginnen können, müssen jedoch einzelne Komponenten 

vorab beigestellt werden. Im Zuge vom NHH 2023 wurde der komplette 

Haushaltsansatz in das HH 2024 übertragen. 

 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 12601.071208 

Haushaltsjahr: 2023 

Betrag: 15.000 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: außerplanmäßig 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja ☐ / Nein x 
 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja ☐ / Nein ☐ 

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja x / Nein ☐ 

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor:                 Ja x / Nein ☐ 
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Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja ☐ / Nein ☐ 

 

 

Sonstige Anmerkungen: 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein x 

Begründung:   

Kein Tatbestand für eine Nachhaltigkeitseinschätzung. 
 

 

Anlagen: 

 
 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat I - OB 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Hauptamt 

 

Schlusszeichnung: 
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